
 

Max F.Keller 
GmbH 

Betriebsanweisung 
gem. §14 GefStoffV 

Stand:  Feb. 11 

Arbeitsbereich:  Arbeitsplatz: Keller 
Tätigkeit:  

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 
Citronensäure Monohydrat, krist. 
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

 

• H – Sätze 
 H 319 Verursacht schwere Augenreizung. 

• P – Sätze 
S 24/25 Berührung mit den Augen und derHaut vermeiden 

 P 264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 

 P 280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

 P 305 + P 351 + P 338  
 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
 Vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen. 

 P 337 + P 313: 
 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen. 

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 

 

 
 

Hygiene: Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender 
Hautschutz. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht 
waschen. 

Augenschutz: Augen- und Gesichtsschutz tragen. 

Atemschutz: Erforderlich beim Auftreten von Stäuben. 

Handschutz: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk 
 Handschuhdicke: 0,11mm 
 Durchdringungszeit: >480min 

Lagerung: Dicht verschlossen. Trocken. 

Handhabung: Hinweise auf dem Etikett beachten. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Keine Metallbehälter. 

 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 
Brennbar. Löschmittel auf Umgebung abstimmen. Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer 
oder Grundwasser vermeiden. Staubentwicklung vermeiden, Stäube nicht einatmen. Nicht in Kanalisation 
gelangen lassen. Trocken aufnehmen. Der Entsorgung zuführen. Nachreinigen.  

ERSTE HILFE 
 

 
 

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. 

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. 

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Augenarzt 
hinzuziehen. 

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken lassen (max. 2 Trinkgläser), Arzt hinzuziehen. 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen wie regionalen 
Vorschriften zu entsorgen. 

Produkt in Originalbehältern belassen. Nicht mit anderen Abfällen vermischen. Ungereinigte Behälter und 
Verpackungen sind dem Produkt entsprechend zu behandeln. 

 
 
 


